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Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 223-1.3 „Klaus-Miesner-Platz", Landeshauptstadt Magdeburg 

Teil I  

 

Behandlung der Stellungnahmen zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TöB) 

Ausgewählte Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 19.01.2018 über die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
in der Zeit vom 22.01.2018 bis zum 22.02.2018 informiert.  
 

Seite 

1. Behörden / TöB, die i.R.d. Benachrichtigung über die öffentliche Auslegung keine Stellungnahme abgegeben haben 2 
2. Behörden / TöB, die i.R.d. Benachrichtigung über die öffentliche Auslegung eine Stellungnahme ohne Hinweise und Anregungen abgegeben haben 2 
3. Behörden / TöB, die eine Stellungnahme mit Hinweisen und Anregungen abgegeben haben 3 
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1. Behörden / TöB, die i.R.d. Benachrichtigung über die öffentliche Auslegung keine Stellungnahme abgegeben haben 

Nr. Behörde / Träger öffentlicher Belange  
01 MIV - Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr Sachsen-Anhalt, Postfach 3653, Magdeburg 

03 Regionale Planungsgemeinschaft Magdeburg, Julius-Bremer-Straße 10, 39104 Magdeburg 

05 BIMA 

06 50Herz Transmission GmbH 

07 GDMcom 

19 Umweltamt Magdeburg, Untere Bodenschutzbehörde (UBB) 

19 Umweltamt Magdeburg, Untere Wasserbehörde (UWB) 

19 Umweltamt Magdeburg, Untere Naturschutzbehörde (UNB) 

21 Dez. Stadtentwicklung, Bau- und Verkehr, Untere Bauaufsichtsbehörde 

22 Untere Straßenbaubehörde 

Da weder eine fristgerechte Stellungnahme abgegeben noch 
ein Antrag auf Verlängerung der Frist zur Abgabe einer Stel-
lungnahme gestellt wurde, wird davon ausgegangen, dass die 
Belange nicht berührt sind. 

 
 

2. Behörden / TöB, die i.R.d. Benachrichtigung über die öffentliche Auslegung eine Stellungnahme ohne Hinweise und Anregungen ab-
gegeben haben 

Nr. Behörde / Träger öffentlicher Belange Abgabe der Stellungnahme mit Schreiben vom 
04 Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen Anhalt 29.01.2018 

   

13 Landesamt für Vermessung und Geoinformation 29.01.2018 

15 Handwerkskammer Magdeburg 29.01.2018 

17 Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co KG  13.02.2018 
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3. Behörden / TöB, die eine Stellungnahme mit Hinweisen und Anregungen abgegeben haben 

TÖB – 
Nr. 

Behörde / Träger  
öffentlicher Belange 

Einwände, Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag Beschluss-
vorschlag 

Aus Sicht des LVWA, unter Beteiligung der Fachreferate: obere Verkehrsbehörde (Ref. 307), obere Immissionsschutzbehörde (Ref. 402), 
obere Behörde für Wasserwirtschaft (Ref. 404), obere Naturschutzbehörde (Ref. 407) lässt sich Folgendes feststellen: 

obere Immissionsschutzbehörde 
Es wird darauf hingewiesen, dass der vBP Nr. 223-1.3 „K.-Miesner-
Platz“ die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Umnutzung der 
derzeit als Sporthalle genutzten HGH (u.a. für großflächigen Einzelhan-
del sowie für gastronomische, gesundheitliche, sportliche und kulturelle 
Nutzungen, Büronutzung und Dienstleistungsgewerbe), für die Schaf-
fung von großflächigem Einzelhandel sowie für die Errichtung einer 
Grundschule mit Sporthalle schaffen soll. 
Den Geltungsbereich des BP sind als immissionsrelevante Vorbelas-
tungen Schienen- u. Straßenverkehrslärm in der Planung zu berück-
sichtigen. Durch die vorliegende Planung sind verstärkte verkehrsbe-
dingte Lärmwirkungen durch den Ziel- u. Quellverkehr von KFZ, z.B. 
Kunden- u. Anlieferverkehr Möbelmarkt, Besucher der HGH) sowie den 
PKW-Stellplatzanlagen zu erwarten. Für die schutzwürdigen Nutzungen 
der Gemeinbedarfsfläche „Schule“ westl. der W.-Kobelt-Straße u. der 
im Nordosten angrenzenden geplanten Wohnbebauung im Zuge der 
3. Änd. des BP Nr. 223-1 „Schlachthof“ sind die Schalltechnischen Ori-
entierungswerte nach DIN 18 005 einzuhalten. 
Aus der Sicht des Immissionsschutzes bestehen zum vBP keine Be-
denken in Bezug auf die vom Zuständigkeitsbereich erfassten Belange. 
In der unmittelbaren Umgebung u. im Geltungsbereich befinden sich 
keine Anlagen, die nach dem BlmSchG genehmigungsbedürftig sind u. 
für deren Überwachung das LVWA zuständig ist. Zuständig für die Be-
lange des Immissionsschutzes beim konkreten Vorhaben ist die untere 
Immissionsschutzbehörde, auf deren Stellungnahme wird verwiesen. 

Der derzeit rechtskräftige BP 223-1 weist 
für den Bereich der HGH bereits jetzt ein 
SO „Sport“ einschl. Stellflächen aus.  
Für den Bereich des geplanten POCO-
Marktes ist Gewerbe festgesetzt. Die Flä-
chen westlich und östlich der W.-Kobelt-
Str. sind als Gewerbe-, Misch- und Wohn-
bauflächen festgesetzt. Eine maßgebliche 
Änderung des zu erwartenden Ver-
kehrsaufkommens durch die Aufstellung 
des vBP 223-3.1 ist nicht erkennbar. 
 
Die zuständige untere Immissionsschutz-
behörde hat dem vBP nach Vorlage des 
schalltechnischen Gutachtens (Eco Akus-
tik, 29.01.2018) unter der Maßgabe, dass 
die Ergebnisse (Emissionskontingentie-
rung der Bauflächen) in den BP eingear-
beitet werden, zugestimmt. 

Der Stellungnahme 
wird teilweise ge-
folgt.  

oberen Naturschutzbehörde 
Hinweis: Das Umweltschadensgesetz u. das Artenschutzrecht sind zu 
beachten. Im Zush. wird auf §§19,39 BNatSchG i.V.m. d. Umweltscha-
densgesetz (10.05.2007, BGBI.I S.666) sowie auf §§ 44, 45 BNatSchG 
verwiesen. Artenschutzrechtliche Verstöße sind auszuschließen. 

Der Sachverhalt wurde bereits berücksich-
tigt, indem in der Begründung, Kap. 5.3, 
die erforderlichen Aussagen enthalten sind 
und auf dem Plan ein entsprechender 
Hinweis vermerkt wurde. 

kein Beschluss er-
forderlich 

2 Landesverwaltungsamt 
Postfach 20 02 56 
06003 Halle (Saale) 
 
19.03.2018 

Des Weiteren wird auf die Stellungnahmen der LH MD, insbes. für die 
Bereiche Natur-, Boden- u. Immissionsschutz und Wasser verwiesen. 

Die Stellungnahmen der benannten unte-
ren Fachbehörden wurden berücksichtigt. 

kein Beschluss er-
forderlich 
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TÖB – 
Nr. 

Behörde / Träger  
öffentlicher Belange 

Einwände, Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag Beschluss-
vorschlag 

Das LAGB hatte bereits mit Schreiben v. 13.09.2017 eine Stellungnah-
me zum Entwurf 08 / 2017 abgegeben.  
Durch die zuständigen Fachdezernate des LAGB erfolgten erneute Prü-
fungen zum o.g. Vorhaben, um Sie auf mögliche geologische / berg-
bauliche Beeinträchtigungen hinweisen zu können. Aus den Bereichen 
Geologie und Bergwesen kann Ihnen folgendes mitgeteilt werden: 

Kenntnisnahme kein Beschluss er-
forderlich 

Bergbau 
Es gilt weiterhin, dass bergbauliche Arbeiten oder Planungen, die den 
Maßgaben des BBergG unterliegen, durch das Vorhaben / die Planung 
nicht berührt werden. 
Hinweise auf mögliche Beeinträchtigungen durch umgegangenen Alt-
bergbau liegen dem LAGB Sachsen-Anhalt liegen ebenfalls nicht vor. 

Kenntnisnahme kein Beschluss er-
forderlich 

Geologie 
Aus hydro- u. umweltgeologischer Sicht bestehen gegenüber der vor-
gesehenen Entsorgung des NW Bedenken. Bereits in o.g. Stellung-
nahme zum Entwurf wurde auf die Probleme bei der vorgesehenen 
Versickerung des auf den priv. Grundstücken anfallenden NW hinge-
wiesen. Diese konnten auch mit den nun eingereichten Unterlagen 
(Stand 10 / 2017) nicht ausgeräumt werden. 
Gem. Pkt. 3.3.2 der Planunterlagen ist im gesamten Plangebiet von ei-
ner Belastung des Grundwassers (LHW-Fahne) auszugehen. Wie auch 
textlich mehrfach angemerkt, dürfen sich im hydraulischen Einflussbe-
reich von Versickerungsanlagen keine Schadstoffe befinden. 
Dazu im Widerspruch stehen die Festlegungen im Pkt. 3.5.2 der Be-
gründung, nach denen für die privaten Grundstücke „eine Versicke-
rungslösung in Form von Kastenrigolen mit hydraulischem Anschluss 
an die versickerungsfähigen grundwasserführenden Sandschichten im 
tieferen Untergrund Anwendung finden“ soll. 

Der Hinweis wurde bereits berücksichtigt. 
Im Kap. 3.5.2 ist beschrieben, dass analog 
der abgestimmten NW - Entwässerungslö-
sung auch im BP 223-1.3 das NW über ein 
Kasten-Rigolen-Entwässerungsystem ent-
sorgt wird. 
UWB und UBB haben, auch unter Würdi-
gung der Grundwasserbelastung, dieser 
Entwässerungslösung mit Stellungnahme 
vom 24.10.2017 und 24.08.2017 vom 
Grundsatz her zugestimmt. Die NW-Ent-
sorgung von den öffentlichen Flächen er-
folgt in die bestehenden Kanäle. Die NW-
Entsorgung von den privaten Flächen er-
folgt über die Kastenrigolensysteme. 
Die NW-Entwässerung wird gem. den Ab-
stimmungen mit der UBB und der UWB 
der LH MD geplant. Die wasserrechtliche 
Genehmigung wird mit den abgestimmten 
Planunterlagen beantragt. 

Der Stellungnahme 
wird nicht gefolgt. 
 

8 Landesamt für Geologie 
und Bergwesen 
PF 156 
06035 Halle / Saale 
06.02.2018 

Das LAGB plant oder unterhält im angegebenen Planungsbereich keine 
eigenen Anlagen oder Leitungen. 

Kenntnisnahme kein Beschluss er-
forderlich 
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TÖB – 
Nr. 

Behörde / Träger  
öffentlicher Belange 

Einwände, Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag Beschluss-
vorschlag 

Gasversorgung 
Das Gebiet ist im bzw. angrenzenden Bereich erschlossen. Die GDRA 
im westlichen Nebenbereich des K.-Miesner-Platzes wurde entfernt, die 
HD-Gasleitung 061 DN 150 St (1980) zwischen der GDRA u. der Lieb-
knechtstraße stillgelegt u. der Netzanschluss für die H.-Gieseler-Halle 
wurde auf das vorhandene ND-Gasnetz umgebunden. Im Zuge der ko-
ordinierten Gesamtbaumaßnahme ist vorgesehen, die vorhandene ND-
Gasleitung in der W.-Kobelt-Straße zu sanieren. Die Versorgung der 
einzelnen Bauprojekte (Schule, Poco-Markt, H.-Gieseler-Halle) mit Gas 
ist technisch möglich. Der sich außer Betrieb befindliche Anlagenbe-
stand kann bei Bedarf in Abstimmung mit dem SWM-Bereich AN-AG, 
Anspp. Herr Kothe, zurückgebaut werden. 
 

Kenntnisnahme 
Die Hinweise wurden in der Begründung, 
Kap. 3.5.2 bereits berücksichtigt und wur-
den nochmals aktualisiert. 

kein Beschluss er-
forderlich 

Wasserversorgung 
Die Versorgung des Plangebiets ist über den vorhandenen Leitungsbe-
stand nicht in vollem Umfang möglich. Deshalb ist vorgesehen, die in 
der W.-Kobelt- Straße vorhandene VW DN 125 / 100 GG in OD 160 PE 
auszuwechseln. Weiterhin erfolgt eine Auswechslung der südlich der 
HGH vorhandenen VW DN 300 GG in OD 160 PE. Erforderlich ist dann 
für diese Leitung ein Schutzstreifen von beidseitig 2,0 m als Geh-, Fahr- 
u. Leitungsrecht. Dies wurde im Planteil A eingetragen. Zwischen den 
beiden Leitungen ist ein Ringschluss vorgesehen. 
 

Kenntnisnahme 
Die Hinweise wurden in der Begründung, 
Kap. 3.5.2 bereits berücksichtigt und wur-
den nochmals aktualisiert. 

kein Beschluss er-
forderlich 

Wärmeversorgung 
Es gibt keine Hinweise und keine Einsprüche gegen den Entwurf. 
 

Kenntnisnahme kein Beschluss er-
forderlich 

11 Städtische Werke Mag-
deburg GmbH & Co. KG 
Am Alten Theater 1 
39104 Magdeburg 
 
21.02.2018 

Info-Anlagen 
Es gibt keine Einsprüche gegen den Entwurf. Es laufen zzt. Planungen 
den BP-Bereich mit SWM-Info zu erschließen. 
 
 
 

Kenntnisnahme kein Beschluss er-
forderlich 
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TÖB – 
Nr. 

Behörde / Träger  
öffentlicher Belange 

Einwände, Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag Beschluss-
vorschlag 

Elektroversorgung  
(im Auftrag u. im Namen der Netze Magdeburg GmbH) 
Es bestehen keine Einwände gegen die Grundzüge der Planung. Im 
Einzelnen werden dennoch folgende Einwände geltend gemacht:  

 
 
Kenntnisnahme 

kein Beschluss er-
forderlich 

Planteil A: Die straßenbegleitend festgesetzten Bäume erschweren ei-
ne Erschließung oder machen diese unmöglich. Dies gilt im Besonde-
ren unter Berücksichtigung des nordöstlich angrenzenden BP 223-1, 
Schlachthof, 3. Änd., W.-Kobelt-Straße (Ost). Unabhängig von Rege-
lungen der Baumschutzsatzung sollten diese Bäume nicht im Planteil A 
als konkrete Standorte festgesetzt werden, um eine Lösung zu verein-
fachen oder überhaupt zu ermöglichen. 

Der Hinweis kann nicht berücksichtigt 
werden. Es handelt sich um die Erhal-
tungsfestsetzung einer geschützten Allee, 
die mit Lückenpflanzungen ergänzt wer-
den soll. Künftige Leitungsverlegungen 
haben dem Rechnung zu tragen. 

Der Anregung wird 
nicht gefolgt. 

Planteil B: Das GFL „c“ muss um „zugunsten Ver- u. Entsorger“ erwei-
tert werden. Sofern die derzeitige Formulierung „zu Gunsten der Öffent-
lichkeit“ dies von vorn herein mit umfasst, entfällt dieser Einwand. 

Dem Hinweis wird gefolgt, indem das 
betreffende GFL auch mit dem Buchsta-
ben „a“ gekennzeichnet wird 

kein Beschluss er-
forderlich 

11 Städtische Werke Mag-
deburg GmbH & Co. KG 
Am Alten Theater 1 
39104 Magdeburg 
 
21.02.2018 

Abwasserentsorgung (im Auftrag und im Namen der AGM mbH) 
Die schmutzwasserseitige Entwässerung kann über den vorhandenen 
KM DN 300 Stz in der W.-Kobelt-Straße erfolgen. Aus entwässerungs-
technischer Sicht u. konform zum § 55 WHG ist das anfallende NW vor 
Ort zu belassen. Zum Wohle der Allgemeinheit u. zum Schutz des Fes-
tungsgrabens Künette kann anfallendes NW unter keinen Umständen in 
die Mischwasserkanalisation übernommen werden. Dies gilt nicht nur 
für Neubauten oder Privatgrundstücke, sondern für sämtliche Flächen, 
konform zum übergeordneten bzw. angrenzenden BP-Gebiet 223-1 
„Schlachthof“ (3. Änd.). Dort wurde zur Verbringung des NW der öffent-
lichen Flächen mit der uWB u. der uBB ein Kasten-Rigolen-
Entwässerungsystem für den öffentlichen Straßenbereich abgestimmt. 
Eine ähnliche Lösung muss auch für die privaten Flächen im vorliegen-
den BP festgesetzt werden. Sollte ein Bodengrundgutachten auswei-
sen, dass aufgrund der Vorbelastung des Bodens keine Versickerung 
möglich ist, sind an geplanten Versickerungsorten die Böden entspre-
chend auszutauschen u. eine schadlose Versickerung zu ermöglichen. 
Dafür ist die Ausweisung von Versickerungsflächen im BP zwingend 
notwendig. Die lokale Verbringung des NW und Entkopplung sind 
oberster Grundsatz. Letzteres ist insbes. im Hinblick auf die HGH zu 
beachten. Ein entsprechender VEP hierfür liegt bereits vor. 

Der Hinweis wurde bereits berücksichtigt. 
Im Kap. 3.5.2 ist beschrieben, dass analog 
der abgestimmten NW - Entwässerungslö-
sung für das BP-Gebiet 223-1 (3. Änd.) 
auch im BP 223-1.3 das NW über ein Kas-
ten-Rigolen-Entwässerungsystem entsorgt 
wird. 
UWB und UBB haben, auch unter Würdi-
gung der Grundwasserbelastung, dieser 
Entwässerungslösung mit Stellungnahme 
vom 24.10.2017 und 24.08.2017 vom 
Grundsatz her zugestimmt. Die NW-Ent-
sorgung von den öffentlichen Flächen er-
folgt in die bestehenden Kanäle. Die NW-
Entsorgung von den privaten Flächen er-
folgt über die Kastenrigolensysteme. 
Die NW-Entwässerung wird gem. den Ab-
stimmungen mit der UBB und der UWB 
der LH MD geplant. Die wasserrechtliche 
Genehmigung wird mit den abgestimmten 
Planunterlagen beantragt. 

Der Stellungnahme 
wird nicht gefolgt. 
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TÖB – 
Nr. 

Behörde / Träger  
öffentlicher Belange 

Einwände, Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag Beschluss-
vorschlag 

Allgemeine Hinweise 
lnvestive Maßnahmen sind im BP-Bereich wie v.g. vorgesehen. Für die 
Wärme-Versorgung wird keine Erschließung des BP-Gebiets erfolgen. 
Bei allen Planungen sind die relevanten Normen anzuwenden, insbes. 
die DIN 18920 (Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von 
Bäumen, Pflanzenbeständen u. Vegetationsflächen bei Baumaßnah-
men) sowie in Anlehnung an die DIN 1998, Mai 1978 (Unterbringung 
von Leitungen u. Anlagen in öffentlichen Flächen) u. die DVGW - Ar-
beitsblätter G 472 (Gasleitungen bis 10 bar - Errichtung) sowie W 400-1 
(Technische Regeln Wasserverteilungsanlagen, Planung).  
Wenn u. soweit hinsichtl. der geplanten Baumstandorte keine konkreten 
Vorgaben der SWM, AGM oder Netze Magdeburg bestehen, sind als 
Mindeststandard die Maßgaben der GW 125 und des DWA Merkblatts 
M 162 „Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle“ einzuhalten. 
Für den ordnungsgemäßen Betrieb und die Unterhaltung der geplanten 
abwassertechnischen Anlagen ist - jeweils in Abhängigkeit von der 
Nennweite der Kanalanlagen – eine Mindestschutzstreifenbreite nach 
Maßgabe des Merkblatts „Schutzstreifen für abwassertechnische Anla-
gen“ einzuhalten.  
Die Schutzstreifenbreite ist im Plan entsprechend zu markieren. 

Kenntnisnahme 
 
Die Breite von Schutzstreifen wurde im 
Plan als GFL-Korridor eingetragen, soweit 
die Vorgaben der Ver-/ Entsorger bekannt 
gegeben wurden und nicht innerhalb öffet-
licher Verkehrsflächen liegen. 
Die einschlägigen Vorschriften werden 
i.R.d. Umsetzung der Planinhalte berück-
sichtigt.  

kein Beschluss er-
forderlich 

11 Städtische Werke Mag-
deburg GmbH & Co. KG 
Am Alten Theater 1 
39104 Magdeburg 
 
21.02.2018 

Gegen den vorliegenden Entwurf des BP bestehen keine grundsätzli-
chen Einwände. Die gegebenen Hinweise bitten wir im weiteren BP-
Verfahren zu berücksichtigen. Die SWM Magdeburg sind über den 
Fachbereich TS-PK in alle anstehende Planungen, auch die des Er-
schließungsträgers, weiterhin rechtzeitig einzubeziehen. 
Der rechtsverbindliche Leitungsbestand kann - auch in digitaler Form - 
bei unserem Bereich Technischer Service, Koordinierung, Gruppe Aus-
kunft (TS-D) erfragt werden. Entsprechende Anfragen sind U. a. über 
den Link Auskunft@sw-magdeburg.de möglich. 

Kenntnisnahme, 
 
die Hinweise sind bekannt und wurden be-
reits berücksichtigt. 

kein Beschluss er-
forderlich 

14 Industrie- u. Handwerk-
kammer Magdeburg 
Alter Markt 8 
39104 Magdeburg 
 
19.02.2018 

die IHK Magdeburg hat die Unterlagen zum o.g. vBP vom 19.01.2018 
erhalten und verweist i.R.d. öffentlichen Auslegung auf die Stellung-
nahme vom 31.08.2017, welche weiterhin Gültigkeit besitzt. 

Die Abwägung der Hinweise aus der Stel-
lungnahme vom 31.08.2017 erfolgte mit 
der DS0485/17 mit dem Beschluss Nr. 
1705-048(IV)17 am 07.12.2017 durch den 
Stadtrat. 

kein Beschluss er-
forderlich 
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TÖB – 
Nr. 

Behörde / Träger  
öffentlicher Belange 

Einwände, Anregungen und Hinweise Abwägungsvorschlag Beschluss-
vorschlag 

19 Umweltamt Magdeburg 
untere Immissions-
schutzbehörde (UIB) 
 
20.02.2018 

Zur Prüfung lag eine schalltechnische Untersuchung vom Büro ECO 
Akustik vom 29.01.2018 vor. 
In die textlichen Festsetzungen des BP sind die Emissionskontingente 
aus dem Gutachten Seite 18 in geeigneter Form zu übernehmen. 
Im Baugenehmigungsverfahren ist die Einhaltung der Emissionskontin-
gente nachzuweisen. 

Der Stellungnahme wird gefolgt. 
Die Ergebnisse des genannten Schallgut-
achtens (Emissionskontingente, textliche 
Festsetzungen) werden in den Plan über-
nommen und in der Begründung entspre-
chend ergänzt. 

Der Stellungnahme 
wird gefolgt. 
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 223-1.3 „Klaus-Miesner-Platz", Landeshauptstadt Magdeburg 

Teil II  

 

Behandlung der Stellungnahmen der Öffentlichkeit  

Es wurde eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB im Rahmen einer Bürgerversammlung am 05.07.2018 durchgeführt 
(§ 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB).  
Aufgrund zeitlicher Überschneidungen werden die Anregungen aus der durchgeführten Bürgerversammlung in der Abwägung und Satzung behandelt. 
 
Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB durch öffentliche Auslegung in der Zeit vom 22.01.2018 bis zum 22.02.2018 wurden folgende 
Stellungnahmen abgegeben: 
 
Nr. Abgabe der Stellungnahme mit Schreiben vom 
01 17.02.2018 

02 20.02.2018 

03 22.02.2018 

04 22.02.2018 
 
Die angesprochenen Einwände und Anregungen sind im Wesentlichen übereinstimmend, sodass diese zu den entsprechenden Themenbereichen zusammen-
gefasst werden. Die Stellungnahmen sind dieser themenbezogenen Abwägung beigefügt. 
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Thema / Sachverhalt der Stellungnahmen Abwägungsvorschlag Beschlussvorschlag 

Denkmalrechtlicher Umgebungsschutz /  
Stadtbild 
Es wird vorgetragen, dass dem gebotenen denkmal-
rechtlichen Umgebungsschutz nicht entsprochen 
werden würde (Größe / Kubatur und Anordnung so-
wie Farbgebung des POCO-Marktes). Es wird die 
Objektplanung des POCO-Marktes gefordert. 

Der Sachverhalt der geänderten Gebäudeanordnung des POCO-Marktes gegenüber 
den Vorstellungen vor Beginn der Aufstellung des vBP wird wie folgt klargestellt: 
Der Umgebungsschutz eines Denkmals ist im Bestand am höchsten und greift haupt-
sächlich in architektonischem oder funktionalem Zusammenhang von Gebäuden. Die 
denkmalgeschützte HGH befindet sich zurzeit inmitten von Brachflächen bzw. in einer 
epochalen Veränderung, sodass der Umgebungsschutz Denkmal hier gemindert ist 
und der Neubau POCO-Domäne diesem nicht vollständig unterliegt.  
Es ist Inhalt und Ziel eines Bauleitplanverfahrens, alle relevanten Belange zu ermit-
teln, zu prüfen und nach sachgerechter Abwägung Festsetzungen für den Geltungs-
bereich zu treffen. Dabei sind in den einzelnen Bearbeitungsphasen im Ergebnis der 
Auswertung der Stellungnahmen der Behörden, TöB und der Öffentlichkeit die Pla-
nungsinhalte zu gestalten und die Festsetzungen anzupassen, sodass eine städte-
baulich abgestimmte Planung und gesicherte Erschließung nachgewiesen werden 
kann. Das ist vorliegend der Fall. Die ursprünglich geplante Gebäudeanordnung ist 
so nicht umsetzbar, sodass in Anbetracht der städtebaulichen Zielstellungen u. der 
verfügbaren Flächen eine andere Lösung zum Tagen kommt. 
Bezüglich der Größe / Höhe baulicher Anlagen werden durch den vBP 223-1.3 die 
Festsetzungen des BP 223-1 nicht überschritten. Das Maß der baulichen Nutzung 
wird nicht geändert. Gemäß rechtskräftigem BP sind folgende Bauhöhen zulässig:  
− im Bereich des SO 1 (HGH): max. 16,5 m 
− im Bereich des geplanten SO 2 (POCO): 9,0 bis 22,0 m  
− im Bereich der Gemeinbedarfsfläche (Schule): V - VI Geschosse 
Die einvernehmliche Abstimmung mit der oberen u. unteren Denkmalschutzbehörde 
ist i.R.d. Beteiligungs- / Aufstellungsverfahrens erfolgt, deren Hinweise wurden ent-
sprechend berücksichtigt. Jede bauliche Veränderung bedarf einer denkmalrechtli-
chen Genehmigung. Damit ist die Einhaltung der entsprechenden Vorgaben und Auf-
lagen abschließend gesichert. 
Die Objektplanung für den POCO-Markt wird dem vBP beigefügt. Die gestalterische 
Einbindung der unterschiedlichen Gebäude wird durch die vorhandenen und die ge-
planten Gehölze sowie eine zusätzlich aufgenommene Begrünung von Fassadentei-
len des POCO-Marktes verbessert. Um das zu demonstrieren, wurde eine Visualisie-
rung der relevanten Blickbeziehungen auf die HGH erstellt, die den Unterlagen eben-
falls beigefügt wird.  
Ohne die Errichtung des POCO-Einrichtungsmarktes ist die geforderte denkmalge-
rechte Sanierung der HGH wirtschaftlich nicht darstellbar. Das ist den Vertragsbetei-
ligten von Anfang an bekannt und Gegenstand des Kaufvertrags. 

Dem Hinweis wird teilweise ge-
folgt. 
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Thema / Sachverhalt der Stellungnahmen Abwägungsvorschlag Beschlussvorschlag 

Denkmalrechtliche Sanierung und Nutzungs-
konzept Hermann-Gieseler-Halle (HGH) 
Es wird kritisiert, dass die Nutzung der HGH für ei-
nen vBP nicht hinreichend verbindlich bestimmt sei. 
Zudem wird angezweifelt, dass die denkmalrechtli-
che Sanierung der HGH ernsthaft verfolgt werden 
würde. 

Der Hinweis wurde bereits berücksichtigt, indem sich der Investor bereits im Kaufver-
trag verpflichtet hat, zu den im Verkaufsexposé festgelegten Grundlagen (u.a. denk-
malgerechte Sanierung der HGH) zu stehen.  
Die HGH ist für den Handel mit Einrichtungsgegenständen (POCO) nicht oder nur 
sehr eingeschränkt geeignet (Denkmalschutz, spezieller Baukörper, Platzverhältnis-
se). Es wird zum vBP ein Vorhabenplan für die HGH vorgelegt (Lageplan/Grundriss) 
in dem die Eintragung der geplanten Nutzungen dargestellt werden. 

Dem Hinweis wird gefolgt. 

Die Hinweise können nicht berücksichtigt werden. 
Die Gebäudemaße (Grundfläche Baufeld und Höhen) entsprechen dem Erfordernis 
zur Unterbringung des POCO-Marktes mit Verkaufsräumen, Büro, Mitarbeiterbereich, 
Sanitär- und Nebenanlagen sowie Anlieferung und Lager. Aus der vorliegenden Ob-
jekt- und Gebäudeplanung ist ersichtlich, dass die Gebäudehöhe (nicht die lichte 
Raumhöhe) von 15 m erforderlich ist. Die Zweigeschossigkeit des POCO-Marktes er-
gibt sich zwingend aus den logistischen Abläufen zwischen Anlieferung, Lager und 
Verkauf und steht nicht zur Disposition. Dem Hinweis wird Rechnung getragen, in-
dem die Objektplanung des POCO-Marktes den Planunterlagen beigefügt wird. 
Bezüglich der Größe / Höhe baulicher Anlagen werden durch den vBP 223-1.3 die 
Festsetzungen des BP 223-1 nicht überschritten. Gemäß rechtskräftigem BP sind 
folgende Bauhöhen zulässig:  
− im Bereich des SO 1 (HGH): max. 16,5 m 
− im Bereich des geplanten SO 2 (POCO): 9,0 bis 22,0 m  
− im Bereich der Gemeinbedarfsfläche (Schule): V - VI Geschosse 
Grundfläche und Kubatur in allen Bauflächen und der Gemeinbedarfsfläche entspre-
chen den Festsetzungen des Rechtsplans. 
 

Der Anregung wird nicht ge-
folgt. 

Maß der baulichen Nutzung 
Es wird angezweifelt, dass das festgesetzte Maß 
der baulichen Nutzung (Gebäudeanordnung, -
höhen, -grundfläche, Kubatur) erforderlich ist.  
 
Darüber hinaus wird die Anordnung des Baufelds im 
SO 2 kritisiert. 

Eine Verschiebung des Baufelds im SO2 ist aus Gründen des Platzbedarfs nicht 
möglich, da der südliche Bereich aus immissionsschutzrechtlichen Gründen der An-
lieferzone vorbehalten ist. 
Auch die Lage des Baufelds der Grundschule und die in der Gemeinbedarfsfläche 
festgesetzte Höhe entsprechen dem notwendigen Maß der baulichen Nutzung. Eine 
Verschiebung des Baufelds ist aus Gründen des Platzbedarfs für die gem. TF 1.3.1 
festgesetzten baulichen Anlagen nicht möglich. Die Baulinie an der W.-Kobelt-Straße 
wurde aus städtebaulichen Gründen festgesetzt. Mit dieser Gebäudeanordnung wird 
der Blick von der W.-Kobelt-Straße direkt auf die HGH gelenkt und die Sicht auf den 
POCO-Markt verdeckt. 
 

s.o. 
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Thema / Sachverhalt der Stellungnahmen Abwägungsvorschlag Beschlussvorschlag 

Werbepylon 
Es wird der Zulässigkeit des Werbepylon widerspro-
chen und das Erfordernis angezweifelt. 

Der Hinweis wird als unbegründet zurückgewiesen. Werbeanlagen / -pylone dienen 
der üblichen Werbung eines Unternehmens mit Kundenverkehr, selbstverständlich 
i.S.d. Sichtbarkeit vor Ort. In Anbetracht der für den Bauherren anstehenden Investi-
tionen für die Bebauung und Erschließung des geplanten POCO-Marktes und für die 
denkmalgerechte Sanierung und Nachnutzung der HGH ist das Werbekonzept ein 
wichtiger Teil der Wirtschaftlichkeit des Unternehmens. 

Der Anregung wird nicht ge-
folgt. 

Anzahl der Stellplätze 
Es wird vorgetragen, dass die geplante Anzahl der 
KFZ-Stellplätze in den Sondergebieten überdimen-
sioniert wäre. 
 
 
 
 
 
Gleichzeitig wird bemängelt, dass Aussagen zu 
Fahrradstellplätzen fehlen. 

Der Einwand wird als unbegründet zurückgewiesen.  
Die Anzahl der nachzuweisenden Stellplätze bestimmt sich nach der Garagen- u. 
Stellplatzordnung der LH MD (GaStS). Die im VEP dargestellten Stellplätze sichern 
den Mindestbedarf gem. GaStS für die geplanten Nutzungen. Dem Entwurf des vBP 
werden die Kriterien der neuen GaStS der LH MD, die derzeit nur im Entwurf vorliegt 
und noch nicht in Kraft ist, zu Grunde gelegt. Auf Forderung des Bauordnungsamtes 
der LH MD nach einer noch höheren Stellplatzanzahl hat das Unternehmen POCO 
einen Stellplatznachweis vorgelegt, der sich im vBP/VEP wieder findet. Aufgrund der 
räumlich zusammenhängenden Stellplatzanlage ist eine übergreifende Nutzung für 
die SO 1 / 2 möglich und sinnvoll. Damit kann die u.a. auch zeitlich versetzte Ausnut-
zung der Stellplatzanlagen effektiviert werden.  
Dem Hinweis zur Ausweisung von Fahrradstellplätzen wird gefolgt, indem im vBP/ 
VEP mind. 40 Fahrradstellplätze, davon mind. 10 überdacht, ausgewiesen werden. 
Die Begründung wird ergänzt. 

Der Anregung wird teilweise 
gefolgt. 

Verkehrskonzeption Schlachthofquartier / Ver-
kehrsaufkommen auf öffentlichen Straßen au-
ßerhalb des Geltungsbereichs 
Es werden Hinweise und Forderungen zu Verkehrs-
belastungen auf öffentlichen Straßen / an deren 
Knotenpunkten (z.B. Liebknechtstraße / W.-Kobelt-
Straße) außerhalb des Geltungsbereichs vorgetra-
gen (Aussagen zur Belastbarkeit, Verkehrsströme, 
Analysen des Verkehrsaufkommens, Szenarien, Un-
tersuchungen) 

Der Hinweis betrifft den Verkehr auf öffentlichen Straßen außerhalb des Geltungsbe-
reichs des vBP 223-1.3, der hierfür keine Regelungen o. Festsetzungen treffen kann.  
Im Geltungsbereich des rechtskräftigen BP Nr. 223-1 sind seit dem Jahr 2000 erheb-
liche Änderungen auf Grund geänderter Nutzungsabsichten begonnen bzw. vollzo-
gen worden. Demzufolge ist eine aktualisierte Betrachtung und Bewertung der zu er-
wartenden Verkehrsbelastungen im Gebiet selbst u. auf das angrenzende Straßen-
netz notwendig. Eine Berücksichtigung der geforderten Betrachtung des Sachver-
halts für das gesamte Schlachthofquartier kann aber nur außerhalb des Verfahrens 
zum vBP 223-1.3 i.V.m. der 6. Änd. BP 223-1 „Schlachthof“ erfolgen. Daher ist vor-
gesehen, eine Verkehrsuntersuchung im Zuge der 6. Änd. des BP 223-1 zu beauftra-
gen, sobald die dafür erforderlichen Rahmenbedingungen hinreichend genau geklärt 
sind. Z.B. ist zu berücksichtigen, dass mit der Baumaßnahme Eisenbahnüberführung 
E.-Reuter-Allee und den damit verbundenen Straßensperrungen für die Dauer der 
Bauzeit von Verkehrsverlagerungen im betroffenen umliegenden Straßennetz ausge-
gangen werden muss. Dies stellt eine ungünstige Grundlage für eine nähere Betrach-
tung verkehrlicher Auswirkungen im betreffenden Bereich dar. Es wird davon ausge-
gangen, dass die Liebknechtstraße von der v.g. Baumaßnahme betroffen ist. Der 
Hinweis wird Bestandteil der Aufgabenstellung an den Gutachter sein. 

Der Anregung wird gefolgt. 
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Thema / Sachverhalt der Stellungnahmen Abwägungsvorschlag Beschlussvorschlag 

s.o. Um dem Grundsatz der gesicherten Erschließung Rechnung zu tragen, wird im Vor-
feld kurzfristig zum Aufstellungsverfahren des vBP 223-1.3 eine Leistungsfähigkeits-
untersuchung des Knotens Liebknechtstr./W.-Kobelt-Str. beauftragt und vor Sat-
zungsbeschluss vorgelegt. Dabei werden die Ziel- und Quellverkehre der vorhande-
nen bzw. geplanten Nutzungen, die über die W.-Kobelt-Strasse erschlossen werden 
sollen (vBP 223-1.3 und 3. Änd. BP 223), berücksichtigt. 

s.o. 

Der Sachverhalt möglicher Lärmwirkungen wurde bzw. wird berücksichtigt. Hierbei 
muss jedoch zwischen den aus den Festsetzungen des vBP resultierenden Lärm-
emissionen u. deren Wirkungen auf die schutzbedürftige Nachbarschaft und dem 
Verkehrslärm auf öffentlichen Straßen im Planungsraum unterschieden werden. 
Zum hier in Rede stehenden vBP 223-1.3 wurde ein aktuelles schalltechnisches Gut-
achten (Eco Akustik, Januar 2018) erstellt, in dem die zulässigen Schall-Emissionen 
auf den Bauflächen (Emissionskontingente) ermittelt wurden, die zum Schutz der 
Nachbarschaft an den ebenfalls maßgeblichen Immissionsorten im Umfeld (Wohnen) 
in den vBP übernommen und in die Begründung eingearbeitet wurden. Dem Schutz-
anspruch der Anwohner wird der vBP damit vollständig gerecht.  
Das o.g. Schallgutachten wird i.R.d. erneuten Auslegung dem vBP beigefügt. 
Der derzeit rechtskräftige BP 223-1 weist für den Bereich der HGH bereits jetzt ein 
SO „Sport“ einschl. Stellflächen aus. Für den Bereich des geplanten POCO-Marktes 
ist Gewerbe festgesetzt. Die Flächen westlich und östlich der W.-Kobelt-Str. sind als 
Gewerbe-, Misch- und Wohnbauflächen festgesetzt. Eine maßgebliche Änderung des 
zu erwartenden Verkehrsaufkommens durch die Aufstellung des vBP 223-3.1 ist nicht 
erkennbar. 
Die zuständige untere Immissionsschutzbehörde hat dem vBP nach Vorlage des 
schalltechnischen Gutachtens (EcoAkustik, 29.01.2018) unter der Maßgabe, dass die 
Ergebnisse (Emissionskontingentierung der Bauflächen) in den BP eingearbeitet wer-
den, zugestimmt. 

Dem Hinweis wird teilweise ge-
folgt. 

Lärmwirkungen 
Es werden Beeinträchtigungen der Anwohner durch 
Lärm befürchtet. 

Eine schalltechnische Untersuchung des Verkehrslärms, ausgehend von den öffentli-
chen Straßen im Planungsraum, ist nur auf der Grundlage einer Verkehrskonzeption 
für den gesamten Geltungsbereich des rechtskräftigen BP 223-1 sinnvoll und inso-
fern auch Gegenstand der 6. Änd. des BP 223-1. (sh. oben) 
Die §§ 5, 6 BImSchG treffen nach unserer Einschätzung nicht für Verkehrsanlagen 
zu. Die geforderten straßenverkehrsrechtlichen Einschränkungen zwecks Lärmmini-
mierung erfolgen auf anderen rechtlichen Grundlagen wie der Straßenverkehrsord-
nung (StVO) und den Richtlinien für straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen zum 
Schutz der Bevölkerung vor Lärm (Lärmschutz-Richtlinien-StV).  
 

Der Anregung wird gefolgt. 
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Thema / Sachverhalt der Stellungnahmen Abwägungsvorschlag Beschlussvorschlag 

Niederschlagswasserentsorgung 
Das Konzept zur Niederschlagswasserversickerung 
wird hinterfragt (Funktionsfähigkeit, Kapazitäten, 
konkrete Planung und Nachweisführung), insbeson-
dere auch vor dem Hintergrund der Grundwasserbe-
lastungen im Plangebiet. 

Der Hinweis wurde bereits berücksichtigt; der Sachverhalt wird wie folgt klargestellt:  
Die NW-Entsorgung von den öffentlichen Flächen erfolgt in das bestehende Kanal-
system. Die NW-Entsorgung von den privaten Flächen erfolgt über die Kastenrigo-
lensysteme. 
Die uWB und die uBB haben, auch unter Würdigung der Grundwasserbelastung, der 
Entwässerungslösung mit Stellungnahme vom 24.10.2017 und 24.08.2017 vom 
Grundsatz her zugestimmt. Die konkreten Planungen und Berechnungen liegen vor, 
letzte Abstimmungen werden derzeit mit der uWB geführt und die Unterlagen zur 
Einholung einer wasserrechtlichen Genehmigung erstellt und zeitnah eingereicht. 

kein Beschluss erforderlich 

Gestaltung der Freianlagen 
Es wird die Darstellung der Gestaltung der Freianla-
gen gefordert. 

Der Sachverhalt wird wie folgt klargestellt: 
Mit der Festsetzung der Allee (Erhalt und Ergänzungspflanzung) entlang der W.-
Kobelt-Straße wird ein wesentliches Element der Freianlagengestaltung mit Blicklen-
kung auf die HGH gesichert. Festgesetzte öffentliche Grünflächen (Böschung West-
ring, Grünfläche „Kneipp-Verein“) sichern den Erhalt der Gehölze.  
Die Bauflächen im Geltungsbereich sind vollständig ausbilanziert, die nicht überbau-
baren Freiflächen sind entsprechend zu gestalten. Die Stellplatzanlage ist flächende-
ckend mit der maximal möglichen Anzahl von Bäumen begrünt (sh. Planzeichnung u. 
TF 2.1 bis 2.3). Die Gestaltung der Freifläche vor der HGH wird separat mit der zu-
ständigen Denkmalschutzbehörde abgestimmt. Hier sind Gehölze aus denkmal-
schutzrechtlichen Gründen nicht zulässig, weil blickverstellend. 
Darüber hinausgehende Freiflächen sind nicht verfügbar. 
Eine detaillierte Freianlagenplanung ist nicht Gegenstand des vBP. 

kein Beschluss erforderlich 

Schutzgüter Flora / Fauna / Mensch 
Es wird hinterfragt, ob eine Gefährdung der Schutz-
güter Flora / Fauna / Mensch von der Planung aus-
geht. 

Der Hinweis wurde bereits berücksichtigt. 
Zum vBP 223-1.3 wurde gem. des BauGB eine Einzelfallvorprüfung erstellt.  
Die Hinweise der Fachbehörden des Umweltamtes zum VE wurden in der Zwischen-
abwägung gewürdigt und in der Entwurfsausarbeitung berücksichtigt.  
 

kein Beschluss erforderlich  

Wechsel vom vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan gem. § 12 BauGB zum Bebauungsplan gem. 
§ 30 BauGB 
 

Die Forderung nach Aufstellung eines Bebauungsplans gem. § 30 BauGB (ohne VEP 
und ohne Durchführungsvertrag) anstelle eines vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans gem. § 12 BauGB ist nicht nachvollziehbar und stellt die Forderungen nach 
weiterer Konkretisierung der Planungen in Frage bzw. widerspricht dem.  
Zusätzlich werden zu den Inhalten des Kaufvertrags zwischen der LH MD und der 
Steinhoff Familienholding im Durchführungsvertrag alle erforderlichen Regelungen 
verbindlich getroffen. 
 

Der Anregung wird nicht ge-
folgt. 
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Thema / Sachverhalt der Stellungnahmen Abwägungsvorschlag Beschlussvorschlag 

Rückabwicklung des Verkaufs der HGH und Wei-
ternutzung durch die LH MD 
Es wird angeregt, den Verkauf der HGH rückgängig 
zu machen und die HGH im Eigentum der Stadt wei-
terhin öffentlich für Sportzwecke zu nutzen. In die-
sem Zusammenhang wäre auf den Neubau der 
Sporthalle in der Gemeinbedarfsfläche „Schule“ am 
Westring verzichtbar. 

Die Forderung wird als unbegründet zurückgewiesen. 
Die LH MD hat die Liegenschaften der HGH 2016 zum Kauf angeboten, da die ge-
schätzten Sanierungskosten für eine leistungssporttaugliche Halle von mehr als 20 
Mio. € nicht finanzierbar waren. Die Halle sollte jedoch als Baudenkmal erhalten und 
einer neuen Nutzung zugeführt werden. Dies sollte durch den Verkauf an einen priva-
ten Investor gesichert werden.  
Bereits im Verkaufsexposé der LH MD (März 2016) war festgeschrieben, dass die 
Halle durch den Erwerber denkmalgerecht auf Grundlage eines mit der Denkmalpfle-
ge abgestimmten Konzepts zu sanieren ist. Gleichzeitig wurde festgelegt, dass der 
Erwerber bis zur Fertigstellung eines Ersatzneubaus durch die LH MD (damalige An-
nahme: Ende 2018), die kostenlose weitere Nutzung der HGH durch die Stadt für den 
Breiten- u. Leistungssport zu dulden hat. Inzwischen geht die Stadt von einer Fertig-
stellung der neuen Halle zum 31.12.2020 aus (vgl. DS 0009/18 vom 11.01.2018). 
Weiterhin sollte auf dem Areal der Bau einer neuen, für Magdeburg-Stadtfeld drin-
gend benötigten Grundschule mit Sporthalle und Nebengebäuden ermöglicht werden. 
Ebenso sollte der Kneipp-Verein auf dem Gelände für weitere Jahre verbleiben kön-
nen (Nutzung von > 1.000 m ² Mietfläche).  
Alle v.g. Gründe führten dazu, dass auf die Ausschreibung nur ein einziger Interes-
sent, die Steinhoff Familienholding GmbH, mit einem Angebot reagiert hat. Für das 
Areal um die HGH hat sich die Steinhoff-Familienholding entschieden, da sie seit 
mehreren Jahren einen neuen Standort für einen POCO-Einrichtungsmarkt (Ersatz-
neubau für das Objekt Wasserkunststraße in MD-Neustadt) sucht und bereits um-
fangreiche Liegenschaften westlich der HGH besitzt.  
Im Kaufangebot vom Mai 2016 bekannte sich die Steinhoff Familienholding zu allen 
v.g. Auflagen und fügte dem Angebot ein Investitionskonzept bei, welches für die Er-
richtung des POCO-Marktes, die denkmalgerechte Sanierung der HGH, die innere 
Erschließung der Flächen sowie alle Nebenleistungen ein Volumen von insges. ca. 
15 Mio. € in einem Zeitraum von 4 – 5 Jahren vorsieht.  
Am 01.12.2016 wurde ein Kaufvertrag zwischen der LH MD und der Steinhoff Famili-
enholding geschlossen, der vom Stadtrat genehmigt wurde und rechtswirksam ge-
worden ist. Dieser Kaufvertrag enthält alle o.g. Verpflichtungen.  
Parallel wurde ein Tauschvertrag für einzelne Grundstücke zwischen der LH MD und 
der Steinhoff Familienholding geschlossen, der es der LH MD ermöglicht, auf einer so 
entstandenen, zusammenhängenden Fläche für den Gemeindebedarf die o.g. 
Grundschule zu errichten. Der Kaufpreis wurde gezahlt und die Grundstücke neu 
vermessen. Eine Rückabwicklung des Verkaufs ist nicht beabsichtigt. 
Dem wurde bzw. wird in der Planung (vBP, VEP) und im Durchführungsvertrag voll-
ständig Rechnung getragen. 

Der Anregung wird nicht ge-
folgt.  
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